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3    �  WAS  IN DIE BERECHNUNG  
DER MINDEST-BMG FLIESST

Es handelt sich um eine Die BMG berechnet sich  
wie folgt:

Entnahme von Gegen-
ständen für Ihre privaten 
Zwecke (§3 Abs.1b UStG)

Nach § 10 Abs. 4 Nr. 1 UStG: 
Einkaufspreis zuzüglich 
Nebenkosten für einen 
gleichartigen Gegenstand 
oder (mangels Einkaufs-
preis) nach den Selbst-
kosten (z. B. bei eigener 
Herstellung) zum Zeitpunkt 
der Entnahme

Verwendung von Gegen-
ständen (die zum vollen/
teilweisen Vorsteuerabzug 
berechtigt haben) für Ihre 
privaten Zwecke/Zwecke 
des Personals (§ 3 Abs. 9a 
Nr. 1 UStG)

Nach § 10 Abs. 4 Nr. 2 UStG: 
Entstandene Ausgaben 
(soweit Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug bestand); 
dazu zählen auch Anschaf-
fungskosten des verwende-
ten Gutes.

Entnahme einer sonstigen 
Leistung für Ihre privaten 
Zwecke/des Personals (§ 3 
Abs. 9a Nr. 2 UStG)

Nach § 10 Abs. 4 Nr. 3 UStG: 
Entstandene Ausgaben 
(dazu zählen auch Anschaf-
fungskosten).


